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§ 3
Vergütung der Sportlehrer

(1) Für die Vergütung der Sportlehrer, die in Be
triebssportgemeinschaften tätig sind, findet die Verord
nung vom 19. Dezember 1952 über die Vergütung der 
Tätigkeit der Lehrkräfte und der Pionierleiter an all
gemeinbildenden Schulen sowie der Lehrkräfte für die 
Lehrer- und Erziehei-bildung (GBl. S. 1359) ent
sprechende Anwendung.

(2) Die Sportlehrer sind entsprechend ihrer Ausbil
dung in folgende Vergütungsgruppen einzugliedem:

Gruppe 1
Die Vergütungsgruppe 1 umfaßt alle Sportlehrer, 
die keine abgeschlossene Ausbildung besitzen.

§ 5
Jahresurlaub

(1) Der Jahresurlaub ist in der Regel in der Saison
pause zu nehmen.

(2) Der Jahresurlaub beträgt für Trainer in den Ge
haltsgruppen

2 } = 18 Tage

4 } = 20 Tage
5 =21 Tage

(3) Der Jahresurlaub beträgt für Sportlehrer in den
Gehaltsgruppen

1 =18 Tage
2 =20 Tage
3 =21 Tage

Gruppe 2
Die Vergütungsgruppe 2 umfaßt Sportlehrer mit 
abgeschlossener Ausbildung als Lehrer für die 
Mittelstufe.

Gruppe 3
Die Vergütungsgruppe 3 umfaßt Sportlehrer mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung.

§ 6
Weiterbildung der Trainer und Sportlehrer

Trainer und Sportlehrer sind verpflichtet, an wissen
schaftlichen Fortbildungs- und Überprüfungslehrgän
gen, die vom Staatlichen Komitee für Körperkultur 
und Sport einberufen werden, teilzunehmen.

§ 7

(3) Für die Vergütung der Sportlehrer, die in die Ver
gütungsgruppe 1 einzustufen sind, gelten die Sätze der 
Gruppe 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1952.
Für die Vergütung der Sportlehrer, die in die Ver
gütungsgruppe 2 einzustufen sind, gelten die Sätze der 
Gruppe 5 der Verordnung vom 19. Dezember 1952.
Für die Vergütung der Sportlehrer, die in die Ver
gütungsgruppe 3 einzustufen sind, gelten die Sätze der 
Gruppe 7 der Verordnung vom 19. Dezember 1952.

(4) Sportlehrer mit abgeschlossener Ausbildung als 
Lehrer für die Mittelstufe oder abgeschlossener Hoch
schulausbildung, die in Betriebssportgemeinschaften 
mit mehr als 500 Mitgliedern tätig sind, erhalten eine 
Zulage von 50 DM.

(5) Die Einstufung in die Ortsklassen erfolgt ent
sprechend der Einstufung der Trägerbetriebe der Be
triebssportgemeinschaften.

(6) Erfolgt in der Tätigkeit oder in der Qualifikation 
des Sportlehrers oder in der Größe der von ihm be
treuten Betriebssportgemeinschaft eine Veränderung, 
so hat ■ diese Veränderung eine Neueinstufung des 
Sportlehrers zur Folge.

§ 4
Pflichtstundcn

(1) Die Pflichtstundenzahl für Trainer und Sportleh
rer beträgt pro Woche 24 Stunden.

(2) Pflichtstunden sind Trainings- und Unterrichts
stunden.

(3) Nehmen Trainer und Sportlehrer mit den von 
ihnen betreuten Sportlern an einem ganz- oder mehr
tägigen Wettkampf teil, so sind pro Wettkampftag 
4 Pflichtstunden abzusetzen.

(4) Das Begleiten der Sportler zu Wettkämpfen über
die Pflichtstunden hinaus durch die Trainer oder 
Sportlehrer gehört zu ihrer Tätigkeit und wird nicht 
besonders vergütet. “

Erlaß von Durchführungsbestimmungen
Durchführungsbestimmungen erläßt der Vorsitzende 

des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport 
im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, dem 
Minister für Arbeit und Berufsausbildung und dem 
Bundesvorstand des FDGB.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1956 in Kraft.
Berlin, den 28. Juni 1956

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Staatliches Komitee für
Der Ministerpräsident Körperkultur und Sport 

G r o t e w o h l  E w a l d
Vorsitzender

Anlage

zu § 2 Abs. 1 vorstehender Verordnung 

Vergütungssätzc der Trainer
Ortsklasse Gruppe I

1 (A) 400,— bis 440,—
2 (B) 380,— bis 420,—
3 (C) 360,— bis 400,—

Ortsklasse Gruppe 3
1 (A) 610,— bis 670,—
2 (B) 580,— bis 640,—
3 (C) 550,— bis 605,—

Ortsklasse Gruppe 5
1 (A) 900,— bis 990,—
2 (B) 855,— bis 940,—
3 (C) 810,— bis 890,—

Anmerkung:

DM 490,—
Gruppe 2
bis 550,— DM

DM 465,— bis 525,— DM
DM 440,— bis 495,— DM

DM 740,—
Gruppe 4
bis 820,— DM

DM 705,— bis 780,— DM
DM 670,— bis 740,— DM

DM
DM
DM

Bei überdurchschnittlichen Leistungen können inner
halb der Vergütungsgruppen Leistungszulagen bis zu 
7 % des Gesamtgrundlohnaufkommens gewährt werden.


